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REPUBLIKOSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FOR lANDESYERTEIDIGUNG 

Zl. 10 072/5-1 .. 1/77 

Gentlemen'a agreement mit 
Brigadier TOMSCHITZ; 
A..~frage der AbgeordnE;ten J)r'. NE:LSSZR 
und Genossen. an de!). Bundesminister 
für J.JBndG sv~rteidigu:ng, Nr. 884-/ J 

Herrn 

Präsidenten des Natio·nall'ates 

Parlament 
1010 Wien 

.. -':". 

cf42 lAB 

1977 -01· 1 7 
zu/I" IJ 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten zum 
Nationalrat Dr.NEISSER, KRAFT und Genossen am 
15G Dezember 1976 eingebrachten, an mich gerich­
teten Anfrage:Nr.884/J, betreffend ein gentlemen's 
agreement mit Brigadier TOMSCHITZ, beehre ich mich 
folgendes mitzuteilen: 

Zu 1: 

Bei dem in der gegenständlichen Anfrage erwähnten 
. "gentlemen' s agreement" handelt es sich um ein ab­

sc·bließendes Gespräch, das ich ruft Egdr Int TOMSCHITZ 

anfangs Oktober °1976 geführt habe. Anlaß und Tnhal t 
dieses Gespräches, dessen genauer Wortlaut .nicht 
schriftlich festgehalten wurde, bildete das Verhal~· 

ten des Bgdr Int TOMSCHITZ im Zuge von Auslandsreisen. 
Wie diediesbezUglichen Erhebungen me1~es Re~sort3 
ergeben haben! reichte dieses Verhalten zvmr für die· 
Einleitung eine;:: Disziplinarverfahrens nicht aus, 

812/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



- 2 --

erschien jedoch fUr einen Offizier der Dienst­
steIlung des Bgd.r Tnt TOMSCHITZ in einem Maße un­

gewöhnlich, daß Ma.ßnahmen zu erwägen wären, um der .... 
artige Vorfälle in Hinkunft zu verhindern. 

Im Ra.hmen der vorerwähnten Unterredung erklärte m.ir 

Bgdr In t TOESCHITZ aus freien Stücke.:1., daß er ohne,", 

hin die Absicht habe, mit 31. Dezember 1976 im Hin-. 

blick auf seinen schler,hten Gesundheitszustand um 

Vel'setzung in den zeitlichen Ruhestand anzusuchen, 
sofern ihm solcherart ein "ehrenvolles 'f~~f.:r'Scheidenlf 

ermöglicht w~rde und eine Pensionshöhe auf der Be­
messungsgrundlage der Gehaltsstufe 6 der Dienst~ 

klasse VIII sichergestellt werden könneo 

Ich habe rnichbereit erklärt, bei Vorliegen desent­
sprechenden 8.!'ztlichen Gutachtens ein Ansuchen um 
Versetzung inden zeitlichen Ruhestand und damit ein 
"ehrenvolles Ausscheiden~i zu genet.migen und bezüglich . 
der ?ensionsbemeseung die notvvendigen Veran2..assungen 
auf Grund der nachgewiesenen quar.ti'tativen l'tTehrlei­
stung (Überstu.l1den) unter Einschal tung des Bundeskanz­
leramtes und des BundesministeriUILsfür 1nnanzen zu 
treffen. 

Bg(~ r' Int 11 O"""SC' j:I'~m f7 '1,.'a-r '-'nIn p,n0"'" fiToveT"1ber "; ':'i'7b'" e1." n· .t. .. _. "'.t '- 1. ... LJ .i.'- V C •. , CA,.::;' ,J.L ~L . I -' I 

ärztlic~es Zeugnis, in dem empfohlen wirJ, den 
Genan.n.ten aüf Grund se5.nes Gesul1dnei tszCi..(:t2.l1de.s 
in den zei tlicten Ruhestand Z:J. versstzen, vorgelegt.· 

Ein Ansuchen um Versetzung in den zeitlichen Ruhe­
stand v"urde j edocl1 von BgJr IntTO];ISCHITZ 'bis zum 
heutigen Tag nic~t gestellt. 

Zu 2: 

Meine Vorgnngsvleise. ist durch die Dienstpragmatik 
und das Heeresdisziplinargßsetzsowie durchdus 
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Gehaltsüberlei tl.lngsgesetz, das Gehaltsgesetz ., 956 
und das Pensionsgesetz1965 rechtiich gedeckt. 

Wie ich 'bereits zu Pkt. 1 der vorliegenden P...nfrage 
erwähnte~, wUl"den - und zwar bereits seitdem Früh~ 
ja,hr. 1975 - hinsichtlü;h des Verhaltens de8J3gdr 
Int TOMSCHITZ Erhebungen' gepflogen, derer! E:rgeb- ' 
nisse jedoch für die Einleitung eines Disziplinar­
verf,~hrens nicht ausreichten. 

Im Novembe:r 1976 wurden aber zusätzliohe Verdachts­
momente gegen Bgdr Int TOMSCHITZbekannt, die in 
keinemZ~sammenhang mit seinem Verhalten im Ausland 
stehen, aber so schwer wogen, daß ich mi,ch am 
24. November 1976 veranlaßtsah, die vorläufi6~ 
Dienstenthebung zu verfügen. Die zuständige Diszi-

, . 

plinarkommission hat am 29." November 1976 diese" 
vorläufige Dien:stenthebungbestätigt und wird auf 

Grund der Disziplinaranzeige entscheiden, ob ein 
Disziplinarverfahren einzuleiten ist~ 

.... ." -", .(: 
, , 

fJberdie' von Bgdr Int TOiIiSCH,ITZ eingebrachte 13e-

schwerdegegen seine Dienetenthebungwirddte Oberste 
, Diszipli!lal'kom.mission beim Bundeskanzleramt entscheiden. 

Zu 51 

Die Durchführung und damit auch der Abschluß des 
unter Pkt. 4 erwähnten Verfahrens obliegt allein 
der unabhängigen und weisungsfreienDisziplinarkom';" 
missi6n~ Ich bin daher nicht inde~~Lage, liber den 
Zeitpunkt des Ab8chltts,ses des Verfahrens Angaben zu 
machen. . 4, 0 Jänner 1977 

, ~ •. , .. , .. l ~VMAtv I 

',,' , /' 
-' ..' - - . .' . . 
.' '. . ." . 
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